
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/10/27 15Os134/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1987

Norm

StGB §297 Abs1

Rechtssatz

Zur Verwirklichung des Tatbestandes der Verleumdung nach § 297 Abs 1 StGB ist keineswegs eine exakte namentliche

Bezeichnung jener Person erforderlich, die durch die Äußerung des falschen Verdachts einer von Amts wegen zu

verfolgenden strafbedrohten Handlung der Gefahr einer behördlichen Verfolgung ausgesetzt wird; genug daran, daß

der solcherart Verleumdete durch auf ihn passende Merkmale derart beschrieben wird, daß der gegen ihn erhobene

Verdacht die konkrete Eignung aufweist, ihn dieser Gefahr auszusetzen. Tre en jene Merkmale innerhalb eines

überschaubaren Kreises auf mehrere Personen zu, dann haftet der Täter nach Maßgabe seines (zumindest bedingten)

Vorsatzes für die Gefährdung einer jeden von ihnen.
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